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VERWALTUNGSGERICHT POTSDAM

BESCHLUSS

vG 7 L 30/'10.A

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren

des Herm
keit: afghan

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Karsten Lilthke,
10785 Beriin. Az.: Y10K06.

0331 2332480 5.002

E r n g e g a n g e n

I t, FeD. l0t0
Fl6chtsanwal t

(A FISTE]N LÜTHKE

gehörig-

Antragstellers,

Einemstraße 16,

Ausfertigung

gegen

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesminislerium des Innem,
dieses vertteten durch den Präsidenten des Bundesamtes für Migratlon und Flücht-
linge, Poststraße 72, 15890 Eisenhüttensiadt, Az.: 5391817423,

Antragsgegnerin,

wegen Asylrechts - Eilverfahren

hat die 7. lcmmer des VeMaltungsgerichls Potsdam

am 10. Februar 2010

durch den Richter am VeMaltungsgericht Roeling als Einzelrichter

b e s c h l o s s e n :

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung aufgegeben,
Maßnahmen zum Vollzug der Veöringung des Antragstellers nach Giechen-
land vodäufig auszusetzen. Soweit bereils eine Abschiebungsanordnung er-
lassen und der zuständigen Ausländerbehörde übergeben wurde, wid der An-
tragsgegnerin femer aufgegeben, dieser miEuteilen, dass eine Abschiebung
des Antragstellers nach Griechenland vorläufig nicht durchgeführt werden
darf.
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Die Antragsgegnedn trägt die Kosten des Verfahrens, für das Gerichtskosten
nicht erfioben wsrden.

Gründe:

Der sinngemäß gestellte, aus dem Tenor ersichtliche Antrag hat Erfolg.

Er ist als Antrag nach S 123 Abs. 1 SaU 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VWGO)

statthaft. Die Antragsgegnerin hat, soweit ersichtlich, über den Asylantrag des An-

tragstoll€rs bislang nicht entschieden, so dass ein Antrag nach S 123 Abs. 5 \^,!/GO

i. V. m. $ 80 Abs. 5 \ ,vGO dezeit nicht in Bet€cht kommt. Zwar befindet sicil in den

VeMaltundsvorgängen der Antragsgegnerin nach Angabsn des Prczessbe\dlmäcf!

tigten des Antragstellers ein Bescheid mit Datum vom '13. Januar 2010, aus dem sich

ergibt, dass die Antragsgegnerin den Asylantrag nach S 27 a Asyl/fc für unzulässi!,

hält, weil nach ihrer Auffassung gemäß Art. 18 Abs. 7 der Verordnung (EG)

Nr. 343/2003 zur Fesüegung der Kdterien und Verfahren zur Bestimmung des Mit-

gliedsiaats, der für die Prüfung eines \ cn einem Drittstaatsangehörigen in einem Mit-

gliedstaat gestellten Asylantrag (vom 18. Februar 2003, ABI- L 50/1) - Dublin ll - Vo
- Griechenland tür die BehandlurE des Asylantrages des Antragstelleß zuständig

ist. Dieser Bescheid ist jedoch gemäß S 43 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. S 4l Abs. 1 und 5

VwVfG bislang nicht wirksam geworden, weil er dem Antragsteller (noch) nicht be-

kannt gegeben \,r/orden ist. Wird der Asylantrag - wie hier - nach S 27 a AsylVfG ab-

gelehnt, erfolgt die Bekanntgabe der Entscheldung zusammen mit der Abschie.

bungsanordnung nach S 34 a AsyMfG durch Zustellung an den Ausländer selbst,

S 31 Abs. 1 SaC 4 AsylViG. Wid derAusländer durch einen Bevollmächtigilen vertre

ten, soll diesem ein Abdruck der Entscheidung zugeleitet werden. Hier fehlt es jeden-

falls bislang an einer solchen Zustellung des Bescheides der Anlragsgegnerin an den

Antragstellsr. Dass diesem der in den Verwaltungsvorgängen der Antragsgegnerin

enthaltene Entwurf auf dem Wege der Akteneinsicht seines Prozessbevollmächtigten

in die Verwaltungsvorgänge bekanr geworden sind, stellt keine wirksame Bekannt-

gabe im Sinne der vorgenannten Vo6chriften dar, da es schon an der erforderlichen

Zustellung gegenüber dem Antragsteller selbst fehlt. Dieser Mangel wjrd auch nicht

etwa durch S I des VerwaftungszustellungsgeseEes (VWZG) geheitt, da die Anwen-

dung dieser Vorscirift voraussetä, dass db Behörde eine zustellung vomehmen
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\4ollte (Wl. EngelhardvApp, Verwahungs\,ollslreckungsgese? und Veru/altungszu-

stellungsgesets, Kommentar, 8. Auflage 2008, Rdnr. 2 zu S 8 VWZG). Ein solcher

Wille der Antragsgegnerin ist hier nicht efkennbar.

Der AntEg nach S 123 Abs. 1 Satz 2 VWGO ist auch zulässig. Dem sleht insbeson-

dere njcht entgegen, dass gemäß S 34 a Abs. 2 AsylVfG die Abschiebung in elnen

für die Durchführung des Asylverfahrens zusländigen Staat (S 27 a AsylVfG) nach

S 34 a Abs. 1 AsyN/fG nicht im Wege einstlr/€iligen Rechtsschutres (S 80 oder S 123

VWGO) ausgesetä werden darf. Die tatbestandlichen Voraussetrungen des S 34 a

Abs. 2 AsylViG liegen allerdings vor. Die Antragsgegnerin sieht den im Bundesgebiet

gestelltsn Asyantrag des Antragslellers offensichtlich nach S 27 a AsylVtG als unzu-

lässig an, weil aufgrund der vorgenannten Rechtsvorschrift der EuFpäischen Ge'

meinschafi ein anderer Staat, nämlich Griechenland, für die Durcfrführung des Asyl-

veriahrens zuständig ist. Dies zeigt auch das Übemahmeersuchen der Bundesrepu-

blik Deutschland vom 15. Juli 2009 an Griechenland, das \rcn dort nicht inneöalb der

Frist des Art. l8 Abs. 7 der Dublin ll-VO b€antwortet worden ist

Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch bereils in seinem Grundsatzurteil \om

14. Mai 1996 - 2 BvR 1938, 2315ß3 -, BVerfGE 94, 49, 'l't3, ausdrüc*lich fesge-

stellt, dass S 34 a Abs. 2 AsyMG mit seinem dort zum Ausdruck gekommenen gene-

rellen Ausschluss einstweiligen Rechtsschutzes nur bei sinnentsprechender testriKl-

ver Auslegung mit Art. 16 a Abs. 2 Satz 3 GG im Einklang steht. Nach dieser Ent-

sch€idung kann die Gewährung \rorläufigen Rechtsschuzes trotz dieser Ausschluss-

regelung in gewissen Sonderfällen glelchwohl statthaft und geboten sein, elwa wenn

sich die für die Qualifizierung als ,,sichef maf3geblichen Vertlältnisse im Drittstaat

schlagartig geändert haben und die gebotene Reaktion der Bundesregierung nach

S 26 a Abs. 3 AsylVfG hierauf noch aussleht, wenn der Drittstaat selbst gegen den

Schu?suchenden zu Maßnahmen politischer Verfolgung oder unmensc+llicher Be-

handlung greift und dadurch zum Verfolgerstaat wird oder wenn sich der Drittstaal -

etwa aus Gründen besonderer politischer Rücksichtnahme gegenüber dem Her-

kunftsstaat - von seinen rechtlichen Verpflichtungen löst und einem bestimmten Aus-

länder Schutz dadurch verweigert, dass er sich seiner ohne iede Pnifung des

Schutzge$rchs entledigen wird.

VG POTSDAI'I
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Darüber hinaus sieht das Bundesverfassungsgericht verfassungsrechtlichen Xlä-
rungsbedarf mit Blick auf den Ausschluss des vorläufigen RechtsschuEes durch S 34

a Abs. 2 AsylWG aucfi in dem hier maßgeblichen Anwendungsbereich des S 27 a
AsylVfG. Danach besteht Anlass zur Unlersuchung, ob und gegebenentalls welche

Vorgaben das Grundgesea in Art. 19 Abs. 4 SaC 'l GG und Art. 16 a Abs. 2 SäAe 1
und 3 GG für die fachgerichtliche Prtifung der Grenzen des lGnzepb der normativen
Vergewisserung bei der Anwendung \on S 34 a Abs. 2 Asy\4G üifft, wenn Gegen-
stand des Eilrechtsschu ntEgs eine beabsichtigte Abschiebung in einen nach der
Dublln ll-VO zuständigen anderen Mitgliedsstaat der Euopäischen Gerneinschafi ist.

Mehreren dlesbezüglich erhobenen Veriassungsbeschwerden hat das Bundesver-

fassungsgericht in verschiedenen Beschlüssen Erfolgsaussichten nhht abgespro-
chen urd daraufhin mit Blick auf die im Falle einer Abschiebung nach Griechenland
unter Berufung auf "emst zu nehmende Quellen" zu befürchtenden Rechtsbeein-
tr:ichtigungen die Abschiebung eines Asylbeweöers untersagt (Wl. zuletzt Be-

schlüsse der 1. Kammer des 2. Senats vom 8. Dezember 2009 - 2 BvR 2780/09 -

und \om 22. Dezember 2009 - 2 BvR 2879109 -, zitiert nach juris).

Dabei kann hier offen bleiben, ob eine derartige verfassungsrechtliche Prüfung zum

Ergebnis hat, dass S 34 a Abs. 2 AsylVfG insoweit verfassungswidrig ist oder ob eine

verfassungskonforme einschränkende Auslegung dieser Vorschrift in Betracht

kommt. Denn die Fachgerichte sind auch durch Art. 100 Abs. 1 GG und das dort dem

Bundesverfassungsgericht vorbehaltene Verwerfungsmonopol nlcht gehindert, schon

vor der im Hauptsachenverfahren einzuholenden Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts auf der Grundlage ihrer Rechtsauffassung \odäufigen RechlsschuE

zu gewähren, wenn dies nach den Umsländen des Falles mit dem Inleresse eines

effeKiven RechtsschuEes geboten erscheint und die Hauptsachenentscheidung da-
durch nicfit vorweggenommen wird (vgl, BVerfG, Beschluss vom 24. Juni '1992

- 1 BvR 1028/S1 -, BVerfGE 86, 382, 389; in diesem Sinne auch Oberverwaltunge
gericht für das Land Nordthein-Westfalen, Beschluss \rom 07. Oktober 2009 - 8 B

1433/09 -). Näher liegt es, dass die Gewährung einstr€iligen Rechtsschutzes auch

im Anwendungsbereich des S 27 a AsylVfG deshalb statthaff isl, weil S 34 a Abs.2

AsylWG in Forführung der in dem Urteil des Eundesverfassungsgerichts vom

14. Mai 1996 aufgestellten GrundsäEe verfassungskonform einsctränkend auszule'
gen sein dütfte (so auch Oberverwaltungsgericht für das Land Nodhrein-Wesffalen,

0331 2332480 5.005
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a. a. O.). Eine Pdi'fung, ob der Zurüclüeisung in den Drittstaat oder in den nach eu-

iopäisciem Recht oder Völkenecht für die Durchführung des Asylvedahrens zustän-

digen Staat ausnahmsweise Hinderungsgtünde entgegenstehen, kann der Ausländer

danach dann eneichen, wenn es sich aufgrund bestimmter Tatsachen aufdrär€t,

dass er von einem der im nomativen Vergewisserungskonzept des Art. 16 a Abs.2

GG und der SS 26 a,27 a und 34 a AsylVfG nicht aufgefangenen Sonderfälle betrof-

fen ist. Zwar sind an die Darlegung eines solchen Sonderfalles str€nge Anforderun-

gen zu stellen, doch isl ein Antrag nach S 80 Abs. 5 bÄr/. S 123 VWGO in dlesen Fäl-

len auch in Ansehung von S 34 a Abs. 2 AsylVfG nicht generell unzulässig. Dies ent-

spdcfit offensichtich auch der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, wie diese

in dem Erlass mehrerer einst\,r/eiliger Anordnungen betreffend Griechenland als für

die Durcfiführung des Asylverfahrens zuständigen Drittstaat zum Ausdruck kommt.

Der Antrag ist auch b€gründel.

Gemäß S 123 Abs. 'l Satz 2 VWGO slnd einstweilige Anordnungen zur Regelung ea-

nes vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein st€itiges Rechtsverhältnis zulässig,

wenn diese Regelung nötig eEcheint, um wesentliche Nachteile abzuwenden. Der

Antragsteller hat in diesem zusammenhang einen Anordnungsanspruch und einen

Anodnungsgrund glaubhafr zu machen.

Der Antragsteller hat zunächst einen Anordnungsansprucfl hinteichend glaubhaff

gemacht. Unter Benicksichtigung seines Vorbringens, insbesondere der von ihm zi-

tierten verschiedenen Erkenntnisquellen (des UNHoR-Positionspapiers vom 1 5. April

2008, der ergänzenden Information von UNHCR vom '1. Dezember 2008, der stel-

lungnahmen von Pro-Asyl vom 19. Februar 2009 und von Human Rights Watch \om

12. OKober 20Og) sowie der bisherigen Rechtsprechung zur überstellung \rcn Asyl-

beweöem nach Griechenland auf der Grundlage der Dublin ll-VO ist im Hauptsa-

cheverfahren zu prü{en, ob und gegebenenfalls welche Vorgaben das GrundgeseE

tür die fachgerichtliche Prüfung der Grenzen des Konzepts der normativen Verge'

wisserung trifft, wenn eine Abschiebung in einen nach der Dublin ll'VO zuständigen

andeen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinsciaft - hier Griechenland - VerfafF

rensgegenstand ist, und ob etwaige Vorgaben einer Überslellung entgegenstehen

(neben der bereits zitierlen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des
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Oberverwalfungsgerichts für das Land Nordrfiein-Westfalen, Wl. auch Verwaltungs-
gericht Düsseldorf, Beschluss vom 14. Oktober 2009 - 18 L 1542109.4 - und VG

FEnkturt (Oder) Beschluss vom 6. Januar 2010 - 7 L 319/09.4 -). Die Erfolgsaus-

sichten einer solchen Prüfung im Hauptsacheverfahren sind offen, da die Prüfung die

Beantwortung talsächlich und rechtllch komplexer Fragen eriordert, die im Verfahren

vorläufigen Rechtsschutzes nicht ntiglich ist.

Auch ein Anordnungsgrund liegt vor. Dem steht nicht enlg€en, dass die Antrags-
gegnedn, wie dargelegt, bislang noch keine Enßcheidung nach S 31 Abs. 1 Satz 4

AsylVfG i. V. m. S 27 a und S 34 a Abs. 1 AsylVfG wirksam etlassen hat. Oem An-

tragsteller ist nicht zuzumuten, zunächst die zustellung eines solchen Bescheides

abaJwarten. Die Antragsgegnerin hat bisher weder gegenüber dem Antragsteller

noch gegenüber dem erkennenden Gericht e*lärt, von einer Überstellung des An-

tragstellers nach Griechenland gemäß der Dublin ll-VO Abstand z.r nehmen. Es isl

violmehr zu vermuten, dass die zustellung erst kuz vor der Abschiebung erfolgt, und

sodann kaum Zeit bleibt, um RechtsschuE nachzusuchen, Bliebe dem Anlragsteller

der begehrte Edass der einstweiligen Anordnung versagt, würde er aber in der

Hauptsache obsiegen, könnten möglicheffieise bereits eingetretene Rechßbeein-

trächtigungen im Zuge seiner Überstellung nach Griechenland nicht mehr veöindert

oder rückgängig gemacht werden. Bereits die Eneichbarkeit des Antragstellers in

Griechenland lür die Durchführung des Hauptsacheverfahrens wäre nicht sidletge-

stellt, sollte ihm, was nach den vorliegenden Auskünfren jedenfalls nicht als ausge-

schlossen erscheint, in Griechenland die Obdachlosigkelt d.ohen. Die Nachteile, db

entstünden, wenn die einstweilige Anordnung erginge, dem Antragsteller der Erfolg

in der Hauptsache aber letztlich versagt bliebe, wiegen demgegenüber weniger

schwer.

Die Kostenentscheidung ergibl sich aus S 154 Abs. 1 VWGO i. V. m. S 83 b Asywc.

Der Beschluss isl unanfechtbar (S 80 AsylVfG).

Roeling
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